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Sehr geehrte Frau Deleja-Hotko, 

mit E-Mail vom 21. März 2022 beantragen Sie beim Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) 

auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) die Übersendung 

1) sämtlicher Informationen und Dokumente (u.a. Präsentationen, Korrespondenzen, Vorlagen, 

Verträge, Vermerke, Vorbereitungsunterlagen, Protokolle) 

2) sowie internen und externen Schriftverkehr inkl. Anhänge 

in Bezug auf die Etablierung einer Bezahlkarte für Asylbewerber.:innen. 

Mit Ihrem Antrag haben Sie darum gebeten, über eventuell zu erhebende Gebühren vorab informiert zu 

werden. 

Nach $ 10 Informationsfreiheitsgesetz werden für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen nach 

dem IFG Gebühren nach Maßgabe der Verordnung über die Gebühren und Auslagen nach dem Informa- 

tionsfreiheitsgesetz (Informationsgebührenverordnung - IFGGebV) vom 02.01.2006 erhoben. Grundsätz- 

lich gebührenfrei ist die Erteilung einfacher Auskünfte bzw. die Ablehnung eines Antrages. Für Anfragen, 

deren Bearbeitung länger als 30 Minuten dauert, können je nach Arbeitsaufwand Gebühren zwischen 15,- 

Euro und 500,- Euro erhoben werden. Die tatsächliche Höhe der Gebühr errechnet sich aus dem für die 

Bearbeitung notwendigen Personal-, Sach- und Zeitaufwand. 

Für die Bearbeitung Ihres Antrages müssen in mehreren Referaten des BMI die Ihrem Antrag unterfallen- 

den Unterlagen identifiziert und auf Versagungsgründe nach dem IFG geprüft werden. 

Zustell- und Lieferanschrift: Ingeborg-Drewitz-Allee 4, 10557 Berlin 

Verkehrsanbindung: S + U-Bahnhof Hauptbahnhof
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Da durch Ihren Antrag auf Informationszugang Belange Dritter berührt sind ($ 5, $ 6 IFG), ist diesen 

grundsätzlich nach $ 8 Absatz 1 IFG Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Dafür ist der Antrag von 

Ihnen gemäß $ 7 Absatz 1 Satz 3 zu begründen. Anschließend sind die Drittbetroffenen zu beteiligen. 

Dies erfolgt dadurch, dass sie über Ihren Antrag auf Informationszugang informiert werden und ihnen 

Ihre Begründung des Antrages zugeleitet wird. Der Zugang zu personenbezogenen Daten Dritter ist nur 

möglich, soweit diese eingewilligt haben oder das Informationsinteresse des Antragstellers das schutz- 

würdige Interesse der Dritten am Ausschluss des Informationszugangs überwiegt. Durch das Drittbeteili- 

gungsverfahren ist eine Bearbeitung Ihres Antrages innerhalb der Monatsfrist leider nicht möglich. Auf 

$ 8 Abs. 2 IFG weise ich hin. 

Allerdings haben Sie der Weitergabe Ihrer Daten an Dritte in Ihrem Antrag ausdrücklich widersprochen, 

so dass mir die konkrete Einleitung des erforderlichen Drittbeteiligungsverfahrens zurzeit nicht möglich 

ist. Für den Fall, dass Sie der Weitergabe Ihrer Daten zwecks Durchführung des Drittbeteiligungsverfah- 

rens doch zustimmen möchten, bitte ich Sie, dies zunächst eindeutig zu erklären. 

In welcher Höhe Gebühren und Auslagen im vorliegenden Fall tatsächlich anfallen werden, vermag ich 

noch nicht abschließend festzustellen, da ich den Verwaltungsaufwand erst im Rahmen der Bearbeitung 

Ihres Antrags feststellen kann. Der Arbeitsaufwand wird auf je ca. 6 Stunden eines Mitarbeiters des geho- 

benen Dienstes und des höheren Dienstes geschätzt, so dass mit Gebühren am oberen Rand des Gebüh- 

renrahmens (500 €) zu rechnen ist. 

Ich bitte um Ihr Verständnis dafür, dass ich nach $ 10 IFG gehalten bin, Gebühren zu erheben und bitte 

um Mitteilung, ob Sie Ihren Antrag aufrechterhalten. Bis zu Ihrer Rückmeldung wird die Bearbeitung Ih- 

res Antrages ausgesetzt. Erst im Rahmen der weiteren Bearbeitung wäre dann zu prüfen, ob und in wel- 

chem Umfang Ihrem Anliegen tatsächlich entsprochen werden kann. Aus diesem Grund bitte ich, diese 

Mitteilung ausdrücklich nicht als Zusage dahingehend zu verstehen, dass Ihnen im weiteren Verlauf des 

Verfahrens im beantragten Umfang Zugang zu amtlichen Informationen gewährt wird. Aufgrund von Zu- 

stellproblemen an die o.g. Postanschrift behalte ich mir vor, die Auskunftserteilung von der Zahlung ei- 

nes Vorschusses abhängig zu machen. 

Sollte mir bis zum 21. April 2022 keine Antwort von Ihnen vorliegen, gehe ich davon aus, dass eine wei- 

tere Bearbeitung nicht gewünscht ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

Hinweis zum Datenschutz 

Bei der Bearbeitung wurden bzw. werden von Ihnen personenbezogene Daten verarbeitet. 

Welche Daten zu welchem Zweck und auf welcher Grundlage verarbeitet werden, ist abhängig von Ihrem Anliegen 

und den konkreten Umständen. Weitere Informationen hierzu und über Ihre Betroffenenrechte finden Sie unter
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https://www.bmi.bund.de/DE/service/datenschutz/datenschutz_node.html auf der Internetseite des Bundesminis- 

teriums des Innern und für Heimat.


